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Sachverha].t und AntrAge 

Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) hat gegen die 

Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das 

Europische Patent Nr. 025 654 widerruf en wurde, 

Beschwerde eingelegt. 

Im Rahmnen einer mnUndlichen Verhandlung beantragte die 

Beschwerdeführerin die Aufhebung der angefochtenen 

Entscheidung und die Aufrechterhaltung des Patentes auf 

der Basis der folgenden, wàhrend der mundlichen 

Verhandlung eingereichten Unterlagen: 

- PatentansprUche 1 bis 18; 

- Beschreibungsseitefl 1 bis 7; 

- Figuren 1 bis 3. 

Die Beschwerdegegnerifl (Einsprechende) hatte, wie 

angekundigt, nicht an der mundlichen Verhandlung 

teilgenommen. 

Der Anspruch 1 der einzige unabhngige Anspruch dieses 

Anspruchssatzes lautet wie folgt: 

'Vorrichtung zum Aufbringen eines über die Arbeitsbreite 

g1eichmã3ig dunnen, laminar f1iefenden Flussigkeitsfilmes 

grofer Breite auf eine kontinuierlich vorbewegte Waren- 

bahn (5) mit einem Flussigkeitsvorratsrauln (20), der 

einerseits durch eine Puxnpe uber einen F1Ussigkeiszuf1uf-

schlauch (9, 10) gespeist ist und der andererseits eine 

schrag zur Horizontalen aufwârts gerichtete und Uber die 

Arbeitsbreite sich erstreckende Stauwand (2) aufweist, 

der in Fliefrichtuflg des FlussigkeitsfilmeS ein Uberlauf-

wehr (3) sowie eine sich an das Uberlaufwehr (3) 

ansch1ieIende Leitflàche (4) folgt, von deren unterem 

Rand der uberlaufende FlUssigkeitsfilm auf die Warenbahn 

(5) ab1uft, dadurch gekennzeichnet, dag der FlUssig- 
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keitsvorratsraurn (20) zwischen der Stauwand (2) und einer 

Diffusorwand (8) gebildet ist, die gegenUber der Stauwand 

(2) zur Bildung eines zum Uberlaufwehr (3) hin sich 

konisch erweiternden Vorratsrauxnes (20) urn etwa 10 0  

steiler angeordnet ist und die Diffusorwand (8) zusammen 

mit der Stauwand (2) an dem dem Uberlaufwehr (3) gegen-

Uberliegenden Ende einen sich über die Arbeitsbreite 

erttndenim Q -erschn±t-t---s-chma-1en—Fi-u-ssi-g-k-e-i-t-s---- 

zulaufspalt (21) bilden, dem ein gegenuber dem Vorrats-

tãT20Ti Qershnittk1e±nerer -  Flussi-gke±tsverteil- 

raurn (19) mit dem F1ussigkeitszuf1u1sch1auch (9, 10) 

vorgeordnet ist." 

V. 	Wáhrend des schriftlichen Beschwerdeverfahrens hat die 

Beschwerdegegnerin die Zuruckweisung der Beschwerde 

beantragt und diesen Antrag im wesentlichen wie folgt 

begrundet: 

Nicht nur die Nerkrnale des Oberbegriffes des Anspruches 1 

seien durch die Druckschrift US-A-4 041 897 (D2) bekannt, 

sondern auch das kennzeichnende Merkmal, dais die 

Diffusorwand urn etwa 10 0  steiler als die Stauwand 

angeordnet ist. GemaJ, dieser Druckschrift D2 solle der 

Winkel zwischen der Diffusorwand und dem Uberlaufwehr 100 

bis 1700  betragen. Im Falle der 100 0  liege zwischen der 

Diffusorwand und dem Uberlaufwehr ein Winkel von 10 0  var. 

Alle Merkmale des Anspruches 1 auier demjenigen, dais, "der 

Flussigkeitsverteilraum (19) gegenQber dem Vorratsraurn 

(20) im Querschnitt kleiner ist", seien durch die D2 

bekannt. Die Neuheit des Gegenstandes dieses Anspruches 1 

sei daher nicht zu beanstanden. Dieser Gegenstand 

ermangele aber der erfinderischen Ttigkeit, weil das 

neue Merkmal Uber den Rabmen einer fachinnnischen 

Gestaltung nicht hinausgehe. 

2202.D 	 S 	 . . . 1... 
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VI. 	Die Argurnente, die von der BeschwerdefUhrerin zur 

StUtzung ihres Antrages vorgebracht wurden, lassen sich 

wie folgt zusammenfassen: 

Der nachstkornmende Stand der Technik sei nicht die Druck-

schrift D2 sondern die im Patent genannte Druckschrift 

FR-A-2 024 915, die dasselbe Problem wie der Erfindung 

d. h. das Aufbringen eines Uber die Arbeitsbreite gleich-

ma1ig dünnen, laminar fliegenden Flüssigkeitsfilmes 

grocer Breite auf eine kontinuierlich vorbewegte Waren-

bahn betreffe. Aufgabe der Erfindung sei, eine 

Vorrichtung dieser Art so weiterzubilden, dag em 

schneller Wechsel der Auftragsflussigkeit ermoglicht 

werde. Diese Aufgabe sei durch die Nerkmale des 

kennzeichnenden Teils des Anspruches 1 gelOst. Im 

Gegensatz dazu sei die in der Druckschrift D2 

beschriebene Vorrichtung geeignet, urn photographische 

Ernulsionen auf ein Substrat aufzubringen. Die Aufgabe, 

die durch die in der Druckschrift D2 beschriebene 

Vorrichtung gelost werde, sei es zu vermeiden, dag der 

Flüssigkeitsfilm sich Uber die obere Kante des Spaltes 

ausbreite. Das Problem des schnellen Wechsels der 

FlUssigkeit sei nirgendswo in dieser Druckschrift 

angesprochen. DarUber hinaus sei das Merkinal, dais die 

Diffusorwand steiler als die Stauwand ist, an sich neu, 

da die in der Druckschrift D2 beschriebene schrge Wand 

keine Diffusorwand sondern nur eine Brechung der unteren 

Kante der Spalte sei. 

Entscheidungsgründe. 

1. 	Zu1.ssigkeit der Anderungen 

1.1 	Gegen den bereits vor der rnundlichen Verhandlung 

eingereichten neuen Anspruch 1 liegeri keine Einwendungen 

vor. Das zusätzliche Merkxnal, daIs die Diffusorwand 
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gegenober der Stauwand urn etwa 100  steiler angeordnet 

ist, ist durch die ursprungliche Beschreibung (Seite 9, 

Zeilen 35-38) und die entsprechende Passage des PatenteS 

(Spalte 4, Zeilen 44-51) gestUtzt. Das weitere 

zusatzliche Merkrnal, daf, der FlUssigkeitsverteilraurn irn 

Querschnitt kleiner als der FlUssigkeitsvorratsraurn 1st, 

war irn Anspruch 13 der ursprunglichen Unterlagen und irn 

ÜE fl dë 	teiTtPtitesentha-1-ten---De--------- 	 - 

Beschwerdegegnerin hat keine Einwãnde zur Zulassigkeit 

dieserAnderungen vobht 

	

1.2 	Der jetzige Anspruch 1 unterscheidet sich von dern vor der 

rnUndlichen Verhandlung eingereichten Anspruch 1 nur 

dadurch, dag ein Schreibfehler korrigiert worden ist. 

	

1.3 	Die Beschreibung ist nur zur Anpassung an die neuen 

AnsprQche und zur Wurdigung der Druckschrift D2 und der 

Druckschrift GB-A-2 147 527 geandert worden. Die Figur 2 

1st zur Beseitigung der nicht beschriebenen Teilen 32 und 

33 gendert worden. 

	

1.4 	Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU sind 

daher erfUlit. 

	

2. 	Neuheit 

	

2.1 	Der einzige Stand der Technik, auf welchen die 

angefochtene Entscheidung gestQtzt wurde und auf weichen 

die Beschwerdegegnerin irn Beschwerdeverfahren sich 

berief, ist die Druckschrift D2. Diese Druckschrift 

of fenbart eine Vorrichtung zurn Aufbringen eines (oder 

mehrere) dünnen FlUssigkeitsfilrnes grocer Breite, worm 

ein Verteilraurn auf der ganzen Lange - d. h. die Breite 

der zu behandeinden Bahn - mit einem senkrecht (Fig. 2) 

oder schrag (Fig. 4) nach oben gerichteten Spalt, der 

parallele Wànde aufweist, verbunden ist. 

2202.D 	 . . .1... 
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2.2 	Der Spalt erweitert sich am oberen Ende durch eine 

Schrãgung der unteren Wand, die mit der Leitf1che einen 

Winkel alpha von 100 bis 1700  bildet (Spalte 3, Zeilen 9 

und 10) . Zweck dieser Erweiterung ist es, zu vermeiden, 

dag sich die FlUssigkeit Uber die obere Kante des Spaltes 

ausbreitet (Spalte 2, Zeilen 65-68). Uber den Winkel 

zwischen der Schragung und der oberen Wand (weicher dem 

in Anspruch 1 genannten Winkel von Netwa  10 00  entspricht) 
ist nichts ausgesagt. Beim Ausführungsbeispiel nach 

Fig. 2 kann dieser Winkel wegen der Forderung alpha = 100 

bis 170 0  nicht 10 0  betragen, sondern mug wesentlich hOher 

sein. Im Falle des AusfUhrungsbeispiels nach Fig. 4, bei 

dem der Spalt etwa senkrecht zur Leitflàche steht, ergibt 

sich zwar bei Anwendung des Grenzwertes alpha = 10 0  rein 

rechnerisch ein Winkel von etwa 10 0 . Dabei ergabe sich 

jedoch eine Geometrie der erweiterten SpaltOffnung, die 

der Fachrnann nicht in Betracht ziehen wurde, da er 

annebmen muf, dag sie den angegebenen Zweck nicht mehr 

erfUlit. Vielmehr wQrde er auch in diesem Fall einen 

wesentlich grOferen Winkel wàhlen, so wie er in Fig. 4 

tatschlich gezeigt ist (etwa 45 0 ). Dies urn so mehr, als 

im Dokurnent D2 nirgends von einer Diffusorwirkung die 

Rede 1st. 

2.3 	Das Merkmal, dag die Diffusorwand gegenuber der Stauwand 

urn etwa 100  steiler angeordnet ist, ist daher neu und der 

Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von dem des 

Dokuxnentes D2 durch die im kennzeichnenden Teil dieses 

Anspruchs enthaltenen Merkmale. 

3. 	Erfinderische T.tigkei t 

3.1 	Hinsichtlich der sich nuninehr stellenden Frage, ob der 

Gegenstand des Anspruchs 1 auch auf einer erfinderischen 

Ttigkeit beruht, ist folgendes festzustellen: 

2202.D 	 .. . 
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3.2 	Nach der Beschreibung weisen die Ublichen Auftrags- 

vorrichtungen (wie sie aus der Druckschrift FR-A-

2 024 915 oder aus der Druckschrift GB-A-2 147 527 

bekannt sind) den Nachteil auf, daE der FlUssigkeits-

vorratsrauxn ein grofen Volumen hat und vor dem Wechseln 

einer Farbe zunchst gereinigt werden mu1, wobei die in 

dem FlUssigkeitsvorratsraum enthaltene Farbflussigkeit 

fUrdenFarberver iEhr1wh-s e1von 

Farben 1st zwar moglich mit Hilfe der Vorrichtung nach 
- 	

derDruckschrift 1K 1214T hh ë dèr Wnbahn 

ein Auftragsbalken zugeordnet ist, der mit zur Warenbahn 

of fenen Kamrnern versehen ist, die jeweils Uber einen 

Schlauch mit einern Vorratstank verbunden sind. Nachteilig 

ist dabei jedoch, dag soiche Vorrichtungen zur Bildung 

von Farbstreifen führen. 

3.3 	Aufgabe der Erfindung 1st es deshaib - mit den Worten der 

Patentschrift - die aus der FR-A-2 024 915 bzw. der 

GB-A-2 147 527 bekannte Vorrichtung derart zu ándern, daI 

mit ihr ein schneller Wechsel von AuftragsflUssigkeit 

— e—darnit_bisher_verhundenem Produktionsausfall der zu 

netzenden Warenbahn mOglich ist, gleichzeitig aber eine 

g1eichmaige Verteilung der Auftragsflussigkeit über die 

Arbeitsbreite gewahrleistet 1st. 

3.4 	Diese Aufgabe wird zur Uberzeugung der Karnrner durch die 

im Patentanspruch 1 angegebene Vorrichtung gelost, die im 

Wesentlichen die zwei folgenden zusâtzlichen Merkrnale 

aufweist: 

- ein nach oben geOffneter keilformiger Vorratsraum, 

der durch die Stauwand und eine Diffusorwand gebildet 

1st, weiche Wände einen Winkel von 10 0  bilden, 

- ein mit dem Vorratsraum durch einen schmalen 

Flussigkeitszulaufspalt verbundener im Querschnitt 

2202.D 	 . . .1... 
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kleinerer FlQssigkeitsverteilraum, der mit dem 

F1ussigkeitszuf1ufsch1auch gespeist ist. 

	

3.5 	Wie schon unter Punkt 2 angegeben wurde, dient die bei 

der Vorrichtung gemag der Druckschrift D2 vorgesehene 

Erweiterung des Zulaufspaltes dazu, zu vermeiden, dais die 

Flussigkeit über die obere Kante der Spalte lauft. 

	

3.6 	Im weiteren enthàlt these Druckschrift keinerlei Arigaben 

darüber, wie bei einem Wechsel der Fabflussigkeit 

vorzugehen ist. Somit kann der Facbmann dieser Druck-

schrift keine Anregung entnehmen, zur LOsung der 

gesteilten Aufgabe die Vórrichtung entsprechend den in 

Punkt 3.3. oben genannten Merkmalen auszubilden. 

	

3.7 	DerGegenstand des Arispruchs 1 ist daher durch die 

Druckschrift D2 nicht nahegelegt und beruht somit auf 

einer erfinderischen Ttigkeit un Sinne des Artikels 56 

EPU. 

	

3.8 	Die auf den Anspruch 1 rUckbezogenen Anspruche 2 bis 18 

betreffen besondere AusfUhrungsforrnen der Vorrichtung 

nach Anspruch 1. Sie sind daher ebenfalls gewahrbar. 

2202.D 	 . . .1... 
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Ent scheidungsforinel 

Aus dieseri Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurQckverwiesen, das europaisclie Patent Ii dèñ 

Unterlagen, die in der mQndlichen Verhandlung vor der 

Kamrner überreicht worden Sind, aufrechtzüérhalteñ. 

Der Geschàftstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

A. Townend 	 C. Payraudeau 
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